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Motion
«Klärung der Zulässigkeit religiöser und politischer Signale durch Klei-
düng und Accessoires bei Lehrpersonen an öffentlichen Schulen»

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf zur Änderung des

Volksschulgesetzes bzw. anderer Erlasse vorzulegen, welche den Lehrpersonen und weite-
ren Personen, die im Klassenverband arbeiten (beispielsweise Unterrichtsassistenzen und
Praktikanten) das Tragen auffälliger religiöser und politisch motivierter Kleidung und Acces-
soires untersagt.

Begründung

In Eschenbach wurde kürzlich eine Lehrerin unter anderem auf Druck einiger Eltern nicht an-
gestellt, weil sie aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt.
Dabei spielte neben anderen Faktoren auch die unklare rechtliche Situation eine wichtige
Rolle, welche zu Verunsicherungen bei Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Schülerin-
nen und Schülern führt.

Denn obwohl es ein Bundesgerichturteil aus dem Jahr 1997 gibt, welches das Kopftuchver-
bot für Lehrerinnen stützt, ist die Rechtslage dennoch nicht abschliessend geklärt, da es sich
lediglich auf einen Fall aus Genf bezieht, einem Kanton mit laizistischer Verfassung. Das Ur-
teil kann somit nicht einfach auf die anderen Kantone übertragen werden, weshalb eine kan-
tonale Regelung dringend angezeigt ist.

Ein kantonales Verbot schafft Klarheit und unterstützt den Bildungsauftrag und die Werte der
Thurgauer Schulen, welche religiös und politisch neutral sein müssen. Das Kopftuch oder die

Kippa hingegen sind als deutliches Symbol für eine bestimmte Religion auszulegen und so-
mit als direkte Beeinflussung einzustufen. Ähnlich sieht es mit parteibezogener oder ideologi-
scher Kleidung aus. Denkbar soll hingegen das Tragen kleinerer Zeichen sein, wie beispiels-
weise Kettchen, welche mühelos unter der Kleidung verborgen werden können.
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